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BFH: Zeitpunkt der Verlustrealisierung nach § 17 EStG  

24.09.2008 
 

Der BFH hat sich in zwei heute veröffentlichten Urteilen mit der Frage beschäftigt, wann 

• sich der durch eine eigenkapitalersetzende Finanzierungshilfe als nachträgliche Anschaf-
fungskosten bedingte Veräußerungsverlust bei insolvenzfreier Liquidation einer GmbH 
realisiert. 

• der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums erfolgt, wenn die Parteien zunächst nur 
vorläufig einen Preis festlegen, der anschließend durch ein Wertgutachten konkretisiert 
wird. 

 

Eigenkapitalersetzendes Darlehen 

Bei insolvenzfreier Liquidation einer GmbH realisiert sich der durch eine eigenkapitalersetzende 
Finanzierungshilfe als nachträgliche Anschaffungskosten bedingte Veräußerungsverlust eines 
ehemals wesentlich beteiligten Gesellschafters bereits in dem Zeitpunkt, in dem er erklärt, mit 
seiner Forderung gegenüber allen gegenwärtigen und künftigen Verbindlichkeiten der vermö-
genslosen und überschuldeten GmbH aus einer bankmäßigen Geschäftsverbindung im Rang 
zurückzutreten (BFH 22.7.2008, IX R 79/06). 

Hat sich die GmbH schon vorher in der Krise befunden, wofür die Überschuldung spricht, kann 
zwar dem endgültigen Ausfall des Darlehens steuerliche Wirkung für die Vergangenheit gem. § 
175 AO zukommen. Ist dieses rückwirkende Ereignis aber im Jahr der Bindungs- und Rangrück-
trittserklärung eingetreten, kommt es zum Ablauf der anschließenden vierjährigen Festsetzungs-
frist. Dies ist der Fall, wenn die Verjährung bereits vor der Antragstellung auf Berücksichtigung 
des Verlustes eingetreten ist.  
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Preisgutachten 

Bestimmen die Parteien eines Aktienkaufvertrages den im Jahr des Vertragabschlusses zu-
nächst nur vorläufig festgelegten Kaufpreis aufgrund eines erst im folgenden Jahr zu erstellen-
den Wertgutachtens und machen sie die Besitzübertragung von der vollständigen Zahlung des 
Kaufpreises abhängig, geht das wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen noch nicht mit Ab-
schluss des Kaufvertrags auf den Erwerber über (BFH 22.7.2008, IX R 74/06). 

Der Tatbestand der Veräußerung verwirklicht sich in dem Zeitpunkt, in dem die Anteile nach § 
39 AO dem Erwerber zuzurechnen sind. Das ist noch nicht der Fall, wenn die Übereignung 
durch Abtretung des Herausgabeanspruchs zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises lediglich 
aufschiebend bedingt ist. Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften wird der Erwerber nämlich erst 
wirtschaftlicher Eigentümer, wenn das Risiko einer Wertminderung und die Chance einer Wert-
steigerung auf ihn übergegangen sind. Daran fehlt es, wenn der Verkäufer bis zur Erstellung des 
Bewertungsgutachtens allein das Risiko einer Wertminderung trägt. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 
kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 
Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 
dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


